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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

 

Der Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf des Bebauungsplans 

„Liebenau“ (im Stand vom 09.02.2024) wurde am 28.02.2024 in öffentlicher Sitzung durch den Gemeinderat Meckenbeuren gemäß §3 BauGB gefasst. Der Beschluss 

wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB am 16.03.2024 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Der Öffentlichkeit der Gemeinde Meckenbeuren wurde im Zeitraum vom 18.03.2024 bis 18.04.2024 (einem Monat) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Abgabe 

einer Stellungnahme zum Bebauungsplan „Liebenau“ gegeben.  

Innerhalb der Frist bis zum 18.04.2024 gingen keine Stellungsnahmen ein.  

Die nachfolgend behandelten Stellungnahmen gingen am 29.04.2024 ein. Sie sollen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung dennoch berücksichtigt werden.  

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden folgendermaßen behandelt: 

1) Ist eine Stellungnahme (fristgerecht) eingegangen?  

2) Enthält die Stellungnahme Hinweise und Anregungen zur Abwägung? Wenn nicht, wird die Stellungnahme zur Kenntnis genommen und es ist keine weitere 

Abwägung erforderlich. 

3) Differenzierung und Abwägung der einzelnen Hinweise und Anregungen in den einzelnen Stellungnahmen, Einteilung in nicht zu berücksichtigende und zu 

berücksichtigende Hinweise und Anregungen.  

4) Abwägung und Behandlung der Hinweise und Anregungen, Empfehlung zur Anpassung des Bebauungsplans oder Ablehnung des Hinweises. 

 

 

 

 

Bearbeitungslegende    

XXX Durch weiterführende Gutachten / im weiteren Verfahren zu definieren 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Übersicht 

Nr. Name Eingang der 

Stellungnahme 

Anregung  Zu Berück-

sichtigen 

1 Privatperson 1 29.04.2024 Ja Nein 

2 Interessengruppe 1 29.04.2024 Ja Nein 

3 Privatperson 2 29.04.2024 Ja Nein 

4 
Privatperson 2 

29.04.2024 Ja Nein 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Abwägung 

Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

1 Privatperson 
1 

29.04.2024 

 

 

1.1   

 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Ziel und Zweck der Planung sind in 
der Begründung zum Bebauungsplan 
erläutert.  

1.2   

 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Ein Ziel der Planung ist es, den 
Verkehr an der Siggenweilerstraße zu 
entzerren. Dazu sollen die Stellplätze 
und die landwirtschaftlichen 
Einrichtungen im südlichen 
Stiftungsbereich direkt erschlossen 
werden können.  

Mit Aussicht auf die Verlagerung der 
Bundesstraße wird bei der Bemaßung 
der Verkehrsfläche davon 
ausgegangen, dass keine 
Abbiegespur erforderlich ist. Weitere 
Aussagen zur Ausführungsplanung 
können erst im nachgeordneten 
Planungsprozess getroffen werden.  

Die betroffene Fläche wird bereits 
heute als Verkehrsfläche zum Parken 
verwendet und ist teilweise versiegelt. 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

Weitegehende Erklärungen können 
der Begründung, Kapitel 3.5. und 6.6., 
entnommen werden. 

1.3   

 

 

 

Kenntnisnahme 

Hinweis: 
Es ist davon auszugehen, dass durch 
die baulichen Entwicklungen an der 
Max-Gutknecht-Straße keine 
Grenzwerte zum Lärmschutz 
überschritten werden. (Siehe 
Begründung, Kapitel 3.7.) 
Belastungen, die durch die B 467, den 
Zubringer Spieleland und die 
Einflugschneise des Flughafens 
entstehen, werden nicht durch die 
Stiftungsareale erzeugt.  

Eine Stellungnahme des Büros Modus 
Consult Ulm zu den Lärmemissionen 
außerhalb des Geltungsbereichs vom 
19.03.2025 bestätigt, dass nach 
aktuellem Kenntnisstand keine 
unzulässigen Lärmexpositionen durch 
Erschließungsverkehr, Nutzungen und 
Einrichtungen innerhalb des 
Geltungsbereiches, die eine 
wesentliche Änderung der 
Lärmsituation an den angrenzenden 
Hauptgebäuden außerhalb des 
Geltungsbereiches erwarten lassen, 
entstehen. Damit wird keine 
Notwendigkeit für nachbarschützende 
Lärmschutzfestzungen im Zuge der 



Gemeinde Meckenbeuren | Bebauungsplan „Liebenau“           Seite 6 von 12   

 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

Bauleitplanung erkannt. (Siehe 
Anhang 16 zum Bebauungsplan) 

Mit der Verlagerung der Bundesstraße 
(B30 neu) wird die Verkehrsbelastung 
im südlichen Bereich des Plangebiets 
deutlich reduziert. Damit kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die 
Lärmbelastung in Zukunft insgesamt 
reduziert. 

1.4   

 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Eine dementsprechende Vereinbarung 
ist der Gemeinde, nach Rücksprache 
mit der Stiftung, nicht bekannt.  

 

1.5   

 

Nicht zu berücksichtigen  

Begründung: 
Im Teilbaugebiet „Stiftung 13“ sind 
keine PKW-Stellplätze geplant. In 
diesem Teilbaugebiet werden Flächen 
für landwirtschaftliche Nutzungen 
vorgesehen. 

1.6   

 

Nicht zu berücksichtigen  

Begründung: 
Als privilegierte Nutzung im 
Außenraum sind hier 
landwirtschaftliche Nutzungen auch 
heute schon zulässig. Der 
Bebauungsplan soll die geordnete 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

städtebauliche Entwicklung 
sicherstellen. Weitergehende 
Erklärungen können der Begründung, 
Kapitel 9, entnommen werden. 

1.7   

 

Kenntnisnahme  

Hinweis: 
Auf die genannten Anmerkungen wird 
unter den Punkten 1.1 bis 1.6 
eingegangen. 

2 Interessen-
gruppe 1 

29.04.2024 

 

 

2.1   

 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Mit dem Rahmenplan Liebenau wird 
der Ortsteil insgesamt betrachtet. 
Daraus leitet sich der Bebauungsplan 
zur Stiftung Liebenau als ein Baustein 
ab, daneben erscheinen weitere 
denkbar. Ziel und Zweck des 
Bebauungsplans richten sich anders 
als die grundlegende Rahmenplanung 
auf die Stiftung und sind in der 
Begründung zum Bebauungsplan 
erläutert. 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

2.2   

 

Kenntnisnahme 

Hinweis: 
Das Vorgehen entspricht der gängigen 
Planungspraxis nach dem 
Verursacherprinzip. 

2.3   

 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Ein Ziel der Planung ist es, den 
Verkehr an der Siggenweilerstraße zu 
entzerren. Die Stellplätze und die 
landwirtschaftlichen Einrichtungen im 
südlichen Stiftungsbereich sollen 
direkt erschlossen werden können. 
Weitergehende Erklärungen können 
der Begründung, Kapitel 3.5. und 6.6., 
entnommen werden.  
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

2.4   

 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Eine Stellungnahme des Büros Modus 
Consult Ulm zu den Lärmemissionen 
außerhalb des Geltungsbereichs vom 
19.03.2025 bestätigt, dass nach 
aktuellem Kenntnisstand keine 
unzulässigen Lärmexpositionen durch 
Erschließungsverkehr, Nutzungen und 
Einrichtungen innerhalb des 
Geltungsbereiches, die eine 
wesentliche Änderung der 
Lärmsituation an den angrenzenden 
Hauptgebäuden außerhalb des 
Geltungsbereiches erwarten lassen, 
entstehen. Damit wird keine 
Notwendigkeit für nachbarschützende 
Lärmschutzfestzungen im Zuge der 
Bauleitplanung erkannt. (Siehe 
Anhang 16 zum Bebauungsplan) 

2.5   

 

Kenntnisnahme 

Hinweis: 
Mit Aussicht auf die Verlagerung der 
Bundesstraße wird bei der Bemaßung 
der Verkehrsfläche davon 
ausgegangen, dass keine 
Abbiegespur erforderlich ist. Weitere 
Aussagen zur Ausführungsplanung 
können erst im nachgeordneten 
Planungsprozess getroffen werden. 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

2.6   

 

Kenntnisnahme 

Hinweis: 
Die zulässige Gebäudehöhe wird 
durch die Planzeichnung des 
Bebauungsplans als Angabe zur max. 
zulässigen Gebäudeoberkante (GOK) 
in Meter über NHN angegeben. 
Anhang 7 zum Bebauungsplan leitet 
diese Höhe aus dem Bestand ab. 

2.7   

 

Kenntnisnahme 

Hinweis: 
Es ist davon auszugehen, dass durch 
die baulichen Entwicklungen an der 
Max-Gutknecht-Straße keine 
Grenzwerte zum Lärmschutz 
überschritten werden. 
Die Belastungen, die durch die B 467, 
den Zubringer Spieleland und die 
Einflugschneise des Flughafens 
entstehen, werden nicht durch die 
Stiftungsareale erzeugt.  

Eine Stellungnahme des Büros Modus 
Consult Ulm zu den Lärmemissionen 
außerhalb des Geltungsbereichs vom 
19.03.2025 bestätigt, dass nach 
aktuellem Kenntnisstand keine 
unzulässigen Lärmexpositionen durch 
Erschließungsverkehr, Nutzungen und 
Einrichtungen innerhalb des 
Geltungsbereiches, die eine 
wesentliche Änderung der 
Lärmsituation an den angrenzenden 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
 

Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH                  Stand zur Abstimmung, 24.03.2025 

Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

Hauptgebäuden außerhalb des 
Geltungsbereiches erwarten lassen, 
entstehen. Damit wird keine 
Notwendigkeit für nachbarschützende 
Lärmschutzfestzungen im Zuge der 
Bauleitplanung erkannt. (Siehe 
Anhang 16 zum Bebauungsplan) 

Mit der Verlagerung der Bundesstraße 
(B30 neu) wird die Verkehrsbelastung 
im südlichen Bereich des Plangebiets 
deutlich reduziert. Damit kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die 
Lärmbelastung in Zukunft insgesamt 
reduziert. 

2.8   
 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Ziel ist es zuerst die Flächen im 
bebauten Zusammenhang 
auszunutzen. Dazu werden 
ökonomisch nutzbare Baufeldgrößen 
vorgesehen und dabei die gesetzlich 
vorgeschriebenen Abstände 
eingehalten.   
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Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

2.9   

 

Kenntnisnahme 

Hinweis: 
„Wasenmoos“ ist ein 
Naturschutzgebiet welches südlich 
außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes liegt. 

Östlich des Geltungsbereichs liegt 
außerdem das LSG „Eisrandformen 
zwischen Rebholz und Knellesberg“.  

2.10   

 

Kenntnisnahme 

Hinweis: 
Die Möglichkeiten zur Beteiligung sind 
im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung und der 
förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung 
gegeben.  
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Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

3 Privatperson 
2 

29.04.2024 

 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Eine Vernässung und Überflutung aus 
dem Plangebiet in angrenzende 
Bereiche ist nach der 
Entwässerungskonzeption nicht 
vorgesehen.  

Die Vernässung erfolgt im 
Hochwasserfall durch die Ausuferung 
des Gewässers in die besagten 
Grundstücke. Im zeichnerischen Teil 
des Bebauungsplans sind die 
Überschwemmungslinien dargestellt.  

Die Drainagen werden sich nach 
Abfluss des Hochwassers wieder 
entleeren.  
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Nr. Name Eingang Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der 
Verwaltung / des Planungsbüros  

4 Privatperson 
2 

29.04.2024 

 

 

Nicht zu berücksichtigen 

Begründung: 
Im Kapitel 1.1. der Begründung 
werden das Ziel und der Zweck der 
Planung erläutert aus denen sich die 
Abgrenzung des Geltungsbereichs 
ergibt.  

Aus Gründen des Denkmalschutzes 
könnte auf der Fläche, selbst bei 
Erweiterung des Geltungsbereiches, 
keine Überbauung/ bauliche Nutzung 
zugelassen werden. 
 

 


